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ken, dass, wenn auch sogar ein kleiner Staat, wie Belgien, eine Gesandtschafts
wache unterhält, dies bei ändern Staaten wie Schweden, Norwegen, Dänemark 
nicht der Fall ist; die Gesandtschaften dieser Länder wären daher gerade so gut 
wie eine schweizerische auf den Schutz der Wachen anderer Staaten angewiesen. 
Ob übrigens die fremden diplomatischen Vertreter in Peking heutzutage sich 
immer noch in einer so exponierten Lage befinden, wie zur Zeit des Boxerauf
standes, mag dahingestellt bleiben; immerhin ist zu erwähnen, dass Russland in 
jüngster Zeit die Aufhebung der internationalen Besetzung der Provinz Tschili 
beantragt haben soll.

Zusammenfassend kommen wir zum Schlüsse, dass die Frage der Errichtung 
einer Gesandtschaft in Peking bezw. der gleichzeitigen Akkreditierung unseres 
Gesandten in Tokyo bei der japanischen sowohl als bei der chinesischen Regie
rung derzeit noch nicht spruchreif sei und Schwierigkeiten zu bieten scheint, die 
eine nähere Untersuchung zu ihrer Lösung erfordern würden. Vielleicht liesse 
sich denken, dass unserm Gesandten in Tokyo einmal der Auftrag erteilt würde, 
sich an Ort und Stelle, d.h.  bei der Schweizerkolonie in Shanghai sowohl als bei 
der chinesischen Regierung, zu erkundigen; eine Reise des Hrn. Ministers Salis 
in ausserordentlicher Mission nach Peking würde sich unter Umständen wohl 
rechtfertigen lassen und wäre wahrscheinlich nicht mit sehr grossen Kosten 
verbunden. Wir behalten uns vor, gegebenenfalls mit diesbezüglichen Anträgen 
an den Bundesrat zu gelangen.»

Es wird beschlossen:
Von den Ausführungen des Politischen Departements wird Vormerk genom

men, und von der Errichtung einer schweizerischen Gesandtschaft in Peking 
beziehungsweise von der Beglaubigung des Gesandten in Tokyo auch bei der 
chinesischen Regierung vorderhand abgesehen.
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Der Chef der Generalstabsabteilung, Th. von Sprecher, 
an den Vorsteher des Militärdepartementes, C. Decoppet

S B ern, 30. Jan u ar 1914
W eizenankäufe

[ . . . ]
Unter das vom Bundesrat am 8. August v. J. festgesetzte Minimum eines 

60tägigen Vorrates darf man unter keinen Umständen gehen, solange die Völker 
Europas sich bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen, wie es heute der Fall 
ist und nicht den Anschein hat, sich ändern zu wollen. Ich kann also dem 
Vorschlag des O.K.K., die abgehenden 500 Wagen nicht zu ersetzen und die an 
den beschlossenen 1400 Waggons noch fehlenden ca. 730 Waggons nicht zu 
beschaffen, nur unter der Bedingung zustimmen, dass Vorsorge getroffen sei, 
dass die Summe der sichtbaren Weizenvorräte des Bundes und der privaten 
Lagerhausbestände zu keiner Zeit unter den Bedarf von 60 -  25 = 35 Tagen
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sinke, also unter 35 x 140 =  5000 Waggons. Wir rechnen dabei schon mit dem 
ungewissen Faktor unsichtbarer Vorräte bei Müllern und Bäckern für 25 Tage, 
wofür Niemand die Garantie wird übernehmen wollen. -  Bieten sodann die 
Holzschuppen wirklich keine Garantie für gute Erhaltung der Vorräte, so wird 
man ohne Verzug an deren Ersetzung durch Silos gehen müssen1.

1. In einer weiteren Stellungnahme vom 12. Februar 1914 befürwortete von Sprecher den Ausbau 
auch der Hafervorräte: [...]  Die Vorräte an Futter, besonders an Hafer, die im Lande sind, können 
kaum in Betracht fallen; denn sie sind bekanntlich gering, und die Bestände in den Lagerhäusern 
sind während des Jahres starken Schwankungen unterworfen. Die Kriegsbereitschaft kann sich für 
unsere Armee hinziehen, ohne dass es zum Schlagen kommt. Wenn in diesem Falle die Möglichkeit 
der Einfuhr von Fourage aber trotzdem aufhört, so werden bei einem spätem  Kriegsausbruch nur 
noch reduzierte Vorräte zur Verfügung stehen.

Wir sind demnach auf die in Friedenszeiten bereitgestellten Vorräte angewiesen. 1000 Wagen à 
10000 Kg. reichen aber für einen Bestand von 60000 Pferden nur 33 Tage. Diese Zeitdauer ist unter 
allen Umständen zu kurz bemessen. Wir dürfen ohne Gefährdung unserer Existenz im Kriegsfälle 
niemals unter einen 60 tägigen Vorrat an Hafer gehen (E 27, Archiv-Nr. 3836 Bd. 2).
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 3. Februar 19141 

489. Italienische Polizeiagenten in der Schweiz

Geheim Politisches Departement. Antrag vom 24. Januar 1914

Mit Schreiben vom 20. Dezember 1913 übermittelte der Regierungsrat des 
Kantons Basel-Stadt dem Bundesrate die Abschrift eines Berichtes des bei der 
dortigen Polizeiverwaltung angestellten Detektivs Vollenweider, vom 14. glei
chen Monats, wonach die italienische Regierung in der Schweiz einen Dienst zur 
Überwachung der hier wohnenden Anarchisten organisiert. Nach der Angabe 
Vollenweiders ist er von einem Beamten des italienischen Konsulates in Basel, 
Herrn Borelli, zur Mitwirkung an dieser Überwachung, gegen eine monatliche 
Entschädigung von Fr. 60 bis 80, eingeladen worden, mit dem Bemerken, dass in 
ändern Kantonen bereits Polizeibeamte für diesen Dienst gewonnen seien. 
Später sei er von Borelli ersucht worden, behufs Regelung der Angelegenheit mit 
dem Organisator des Dienstes auf das Konsulat zu kommen; dieser Einladung 
habe er, Vollenweider, nach einer Besprechung mit seinem Vorgesetzten, Herrn 
Polizeiinspektor Müller, nicht Folge geleistet.

Gegen die Einrichtung eines derartigen Überwachungsdienstes von Seite 
Italiens und gegen das Verhalten des Konsulatsbeamten Borelli protestiert nun 
die baselstädtische Regierung in ihrem Schreiben, im fernem bemerkt sie am 
Schlüsse desselben:

1. Abwesend: Schulthess.

dodis.ch/43251dodis.ch/43251

http://dodis.ch/43251

	Bd05_00000953
	Bd05_00000954

